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147.1 

Im Sinne dieses Teils ist die zuständige Behörde: 

1.  für Betriebe, deren Hauptgeschäftssitz auf dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats liegt, die von diesem Mitgliedstaat 
bezeichnete Behörde; 

2.  für Betriebe, deren Hauptgeschäftssitz in einem Drittland liegt, die Agentur. 

ABSCHNITT A 

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN 

UNTERABSCHNITT A 

ALLGEMEINES 

147.A.05  Geltungsbereich 

In diesem Abschnitt werden die Bestimmungen festgelegt, die von Betrieben erfüllt werden müssen, die eine 
Genehmigung zur Durchführung der in Anhang III (Teil-66) spezifizierten Ausbildung und Prüfung beantra­
gen. 

147.A.10  Allgemeines 

Ein Ausbildungsbetrieb ist ein Betrieb oder ein Teil eines Betriebes, der als juristische Person eingetragen ist. 

147.A.15  Antrag 

a)  Ein Antrag auf Erteilung oder Änderung einer Genehmigung muss mit einem Formblatt und in einer Weise 
gestellt werden, die von der zuständigen Behörde festgelegt sind. 

b)  Ein Antrag auf Erteilung oder Änderung einer Genehmigung muss folgende Angaben enthalten: 

1.  registrierter Name und Anschrift des Antragstellers, 

2.  Anschrift des Betriebs, der die Erteilung oder Änderung der Genehmigung benötigt, 

3.  angestrebter Genehmigungsumfang oder Änderung des Genehmigungsumfangs, 

4.  Name und Unterschrift des verantwortlichen Betriebsleiters, 

5.  Datum der Antragstellung. 

UNTERABSCHNITT B 

ANFORDERUNGEN AN DEN BETRIEB 

147.A.100  Anforderungen an die Betriebseinrichtung 

a)  Die Größe und Struktur der Betriebseinrichtungen müssen den Schutz vor Witterungseinflüssen und den 
reibungslosen Betrieb aller geplanten Schulungsmaßnahmen und Prüfungen an jedem beliebigen Tag 
gewährleisten. 

b) Es müssen abgeschlossene und von den anderen Einrichtungen abgetrennte Räumlichkeiten für die Theo­
rieschulung und für die Durchführung von Prüfungen zur Verfügung stehen. 

1.  Die maximale Anzahl an Auszubildenden, die der theoretischen Schulung eines beliebigen Lehrgangs 
beiwohnen, beträgt 28. 
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2. Die Größe der Prüfungsräume ist dergestalt, dass während der Prüfung kein Auszubildender die Unter­
lagen oder den Computerbildschirm eines anderen Auszubildenden von seinem Platz aus sehen kann. 

c) Die Räumlichkeiten gemäß Punkt (b) müssen auf einem Niveau gehalten werden, das es den Auszubilden­
den ermöglicht, sich ohne übermäßige Ablenkung oder Beeinträchtigung auf ihre Arbeit oder gegebenen­
falls Prüfungen zu konzentrieren. 

d) Für einen Grundlagenlehrgang müssen für die praktische Ausbildung entsprechend dem geplanten Ausbil­
dungslehrgang von den Schulungsräumen abgetrennte Werkstätten für die Grundausbildung und/oder 
Einrichtungen für die Instandhaltung zur Verfügung stehen. Wenn der Betrieb diese Einrichtungen jedoch 
nicht zur Verfügung stellen kann, können mit einem anderen Betrieb Vereinbarungen bezüglich der 
Bereitstellung solcher Werkstätten und/oder Einrichtungen für die Instandhaltung getroffen werden; in 
diesem Fall erfolgt eine schriftliche Vereinbarung mit diesem Betrieb, in der die Bedingungen für den 
Zugang und die Benutzung derselben geregelt sind. Die zuständige Behörde muss Zugang zu diesen Ver­
tragsbetrieben haben. Dieser Zugang ist in der schriftlichen Vereinbarung zu regeln. 

e) Im Falle eines Musterlehrganges bzw. einer aufgabenbezogenen Ausbildung muss der Zugang zu entspre­
chenden Einrichtungen mit Luftfahrzeugmustern gemäß Punkt 147.A.115(d) gewährleistet sein. 

f) Die maximale Anzahl an Auszubildenden, die der praktischen Schulung eines beliebigen Lehrgangs bei­
wohnen, beträgt fünfzehn pro Aufsichtsperson oder Prüfer. 

g) Für das Ausbildungspersonal und das Personal für die Abnahme der theoretischen und praktischen Prüf­
ungen müssen angemessene Büroräume zur Verfügung stehen, um sicherzustellen, dass sie sich ohne 
übermäßige Ablenkung oder Beeinträchtigung auf ihre Aufgaben vorbereiten können. 

h) Es müssen Einrichtungen zur sicheren Aufbewahrung von Prüfungsarbeiten und Aufzeichnungen zur Ver­
fügung stehen. Die Umgebungsbedingungen an diesen Aufbewahrungseinrichtungen müssen so beschaf­
fen sein, dass die Unterlagen während des Aufbewahrungszeitraumes gemäß Punkt 147.A.125 in einem 
guten Zustand erhalten bleiben. Unter der Einhaltung einer angemessenen Sicherheit dürfen sich die Auf­
bewahrungseinrichtungen in den Büroräumen befinden. 

i) Eine Bibliothek mit der technischen Fachliteratur entsprechend dem Umfang und dem Niveau der angebo­
tenen Ausbildung muss zur Verfügung stehen. 

147.A.105  Anforderungen an das Personal 

a) Der Betrieb ernennt einen verantwortlichen Betriebsleiter, der mit einer Ermächtigung des Betriebes aus­
gestattet ist, um zu gewährleisten, dass alle Ausbildungsverpflichtungen finanziert und gemäß dem in die­
sem Teil geforderten Standard durchgeführt werden können. 

b) Es muss eine Person oder eine Gruppe von Personen bestimmt werden, die für die Erfüllung der Bestim­
mungen gemäß diesem Teil durch den Ausbildungsbetrieb für Instandhaltungspersonal verantwortlich ist. 
Diese Person(en) ist (sind) gegenüber dem verantwortlichen Betriebsleiter verantwortlich. Die leitende Per­
son oder eine Person aus der Gruppe von Personen kann auch gleichzeitig der verantwortliche Betriebs­
leiter sein, vorausgesetzt, sie erfüllt die unter Punkt (a) festgelegten Anforderungen an den verantwortli­
chen Betriebsleiter. 

c)  Ein Ausbildungsbetrieb für Instandhaltungspersonal muss eine ausreichende Anzahl von Mitarbeitern 
beschäftigen, die die theoretische und praktische Ausbildung planen/durchführen und theoretische und 
praktische Prüfungen in Übereinstimmung mit der Anerkennung abnehmen. 

d)  In Abweichung von Punkt (c) dürfen, wenn ein anderer Betrieb mit der Durchführung der praktischen 
Ausbildung und Prüfungen beauftragt ist, die Mitarbeiter dieses anderen Betriebes für die praktische Aus­
bildung und Prüfungen bestimmt werden. 

e)  Erfüllt eine Person die Bestimmungen gemäß Punkt (f), darf diese die Funktionen als Ausbilder und Prüfer 
für theoretische und praktische Prüfungen oder eine Kombination aus beiden wahrnehmen. 

f)  Die Erfahrungs- und Qualifikationsstandards der Ausbilder und Prüfer für theoretische und praktische 
Prüfungen müssen gemäß veröffentlichten Kriterien oder gemäß einem Verfahren und einem Standard, 
denen die zuständige Behörde zugestimmt hat, festgelegt werden. 

g)  Die Prüfer für theoretische und praktische Prüfungen müssen in dem Handbuch des Betriebes für die 
Anerkennung dieses Personals genannt werden. 

h)  Ausbilder und Prüfer für theoretische Prüfungen besuchen mindestens alle 24 Monate Fortbildungen, die 
aktuelle Technologien, praktisches Können, menschliche Faktoren und die neuesten Schulungsmethoden 
für das zu unterrichtende oder zu prüfende Wissen betreffen. 
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147.A.110  Aufzeichnungen über die Ausbilder und die Prüfer für theoretische und praktische Prüfungen 

a) Der Betrieb muss über alle Ausbilder und Prüfer für theoretische und praktische Prüfungen Aufzeichnun­
gen führen. Diese Aufzeichnungen müssen Aufschluss über die Erfahrung und Qualifikation, den Ausbil­
dungsverlauf und zusätzlich absolvierte Schulungen geben. 

b)  Für alle Ausbilder und Prüfer für theoretische und praktische Prüfungen müssen die Aufgabenbereiche 
schriftlich niedergelegt werden. 

147.A.115  Lehrmittel 

a)  Die Klassenräume müssen mit geeigneten Darstellungseinrichtungen ausgestattet sein, um sicherzustellen, 
dass die Auszubildenden die dargestellten Texte/Zeichnungen/Diagramme und Bilder von jedem Platz im 
Klassenraum ohne Schwierigkeiten erkennen können. 

Die Darstellungseinrichtungen sollen repräsentative synthetische Übungsgeräte einschließen, die den Aus­
zubildenden das Verständnis des jeweiligen Unterrichtsstoffes erleichtern sollen, wenn solche Geräte als 
zweckdienlich betrachtet werden. 

b)  Die Werkstätten zur Durchführung der Grundausbildung und/oder Instandhaltungseinrichtungen gemäß 
Punkt 147.A.100(d) müssen mit allen Werkzeugen und Ausrüstungen ausgestattet sein, die für die Durch­
führung der Ausbildung in dem genehmigten Umfang erforderlich sind. 

c)  Die Werkstätten zur Durchführung der Grundausbildung und/oder Instandhaltungseinrichtungen gemäß 
Punkt 147.A.100(d) müssen mit einer angemessenen Auswahl von Luftfahrzeugen, Triebwerken, Luftfahr­
zeugbauteilen und Avionikausrüstung ausgestattet sein. 

d)  Der Betrieb für luftfahrzeugmusterbezogene Ausbildung nach Punkt 147.A.100(e) muss Zugang zu dem 
geeigneten Luftfahrzeugmuster haben. Synthetische Übungsgeräte können verwendet werden, wenn diese 
synthetischen Übungsgeräte einen angemessenen Ausbildungsstandard gewährleisten. 

147.A.120  Unterrichtsmaterial 

a)  Das Unterrichtsmaterial für die Ausbildungslehrgänge ist den Auszubildenden zur Verfügung zu stellen 
und muss jeweils Folgendes abdecken: 

1. den in Anhang III (Teil-66) für die betreffende Kategorie oder Unterkategorie der Lizenz für freigabebe­
rechtigtes Personal genannten Lehrplan für die theoretischen Grundkenntnisse, 

2. den in Anhang III (Teil-66) für das entsprechende Luftfahrzeugmuster und die Kategorie oder Unterka­
tegorie der Lizenz für freigabeberechtigtes Personal geforderten Inhalt des musterbezogenen Lehr­
gangs. 

b)  Die Auszubildenden müssen Zugang zu Mustern der Instandhaltungsunterlagen und den technischen 
Informationen in der Bibliothek gemäß Punkt 147.A.100(i) haben. 

147.A.125  Aufzeichnungen 

Ein Betrieb muss für jeden Auszubildenden sämtliche Aufzeichnungen über die Ausbildung und die theoreti­
schen und praktischen Prüfungen über einen unbegrenzten Zeitraum aufbewahren. 

147.A.130  Ausbildungsmethoden und Qualitätssicherungssystem 

a)  Ein Betrieb muss Verfahren festlegen, die den Anforderungen der zuständigen Behörde genügen, um ein 
gutes Ausbildungsniveau und die Erfüllung der entsprechenden Vorschriften dieses Teils zu gewährleisten. 

b)  Der Betrieb muss ein Qualitätssicherungssystem mit Folgendem festlegen: 

1.  einer unabhängigen Auditierungsfunktion, um das Ausbildungsniveau, die Integrität der theoretischen 
und praktischen Prüfungen und die Übereinstimmung mit den Verfahren und deren Angemessenheit 
zu überwachen, und 

2. einem System zur Weiterleitung der Ergebnisse der Audits an die benannten verantwortlichen Perso­
nen und letztlich den verantwortlichen Betriebsleiter, nach Punkt 147.A.105(a), um erforderliche Kor­
rekturmaßnahmen einzuleiten. 

147.A.135  Prüfungen 

a)  Das Prüfungspersonal hat für die sichere Aufbewahrung aller Prüfungsfragen zu sorgen. 

b)  Wird festgestellt, dass ein Auszubildender während einer theoretischen Prüfung einen Täuschungsversuch 
unternimmt oder im Besitz von zum Prüfungsfach gehörenden Unterlagen ist, die nicht Teil der Prüfungs­
unterlagen oder damit verbundener zulässiger Dokumentation sind, so ist er von der Prüfung auszuschlie­
ßen. Der betroffene Auszubildende darf die Prüfung nicht vor Ablauf von 12 Monaten nach diesem Vor­
fall wiederholen. Die zuständige Behörde ist innerhalb eines Kalendermonats von einem solchen Vorfall 
einschließlich über Einzelheiten einer möglichen Untersuchung zu unterrichten. 
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c) Wird festgestellt, dass während einer theoretischen Prüfung ein Prüfer einem Prüfungskandidaten Prü­
fungsantworten zur Verfügung stellt, so ist der Prüfer von seiner Tätigkeit zu entbinden und die theoreti­
sche Prüfung ist für ungültig zu erklären. Die zuständige Behörde ist innerhalb eines Kalendermonats von 
einem solchen Vorfall zu unterrichten. 

147.A.140  Handbuch des Ausbildungsbetriebes für Instandhaltungspersonal 

a)  Der Betrieb muss ein Handbuch zur Verwendung durch den Betrieb bereitstellen, in dem der Betrieb 
sowie die Verfahren beschrieben werden und das die folgenden Informationen enthält: 

1.  eine von dem verantwortlichen Betriebsleiter unterzeichnete Bestätigung, dass das Handbuch des 
Ausbildungsbetriebes für Instandhaltungspersonal mit allen zugehörigen Handbüchern die Überein­
stimmung des Ausbildungsbetriebes für Instandhaltungspersonal mit diesem Teil dokumentiert, und 
dass die Festlegungen in den Handbüchern jederzeit erfüllt werden, 

2.  der (die) Titel und Name(n) der in Übereinstimmung mit Punkt 147.A.105(b) ernannten Person(en), 

3.  die Pflichten und Zuständigkeitsbereiche der in Punkt (2) genannten Person(en), einschließlich der 
Angelegenheiten, die diese Person(en) im Namen des Ausbildungsbetriebes für Instandhaltungsperso­
nal direkt mit der zuständigen Behörde regeln darf (dürfen), 

4.  ein Organigramm des Ausbildungsbetriebes für Instandhaltungspersonal, aus dem die jeweiligen 
Zuständigkeiten der in Punkt (a)(2) genannten Person(en) hervorgehen, 

5.  eine Auflistung der Ausbilder und der Prüfer für theoretische und praktische Prüfungen, 

6. eine allgemeine Beschreibung der Unterrichts- und Prüfungsräume unter jeder in der Genehmigungs­
urkunde des Ausbildungsbetriebes für Instandhaltungspersonal genannten Anschrift und gegebenen­
falls an jedem anderen Ort, wenn dies durch Punkt 147.A.145(b) gefordert wird, 

7.  eine Auflistung der Ausbildungslehrgänge innerhalb des Genehmigungsumfanges, 

8.  das Verfahren zur Änderung des Handbuches des Ausbildungsbetriebes für Instandhaltungspersonal, 

9.  die Verfahren des Ausbildungsbetriebes für Instandhaltungspersonal zur Erfüllung von Punkt 
147.A.130(a), 

10.  die Überwachungsverfahren innerhalb des Ausbildungsbetriebes für Instandhaltungspersonal gemäß 
Punkt 147.A.145(c), wenn die Ausbildung sowie theoretische und praktische Prüfungen außerhalb 
der Räumlichkeiten gemäß Punkt 147.A.145(b) erfolgen dürfen, 

11.  eine Liste der Räumlichkeiten gemäß Punkt147.A.145(b), 

12.  gegebenenfalls eine Auflistung der Betriebe gemäß Punkt 147.A.145(d). 

b) Das Handbuch des Ausbildungsbetriebes für Instandhaltungspersonal sowie alle nachfolgenden Änderun­
gen müssen von der zuständigen Behörde anerkannt sein. 

c)  Unbeschadet der Bestimmungen in Punkt (b) können kleinere Änderungen am Handbuch durch ein 
Handbuchverfahren (im Folgenden als indirekte Genehmigung bezeichnet) genehmigt werden. 

147.A.145  Rechte des Ausbildungsbetriebes für Instandhaltungspersonal 

a)  Ein Ausbildungsbetrieb für Instandhaltungspersonal darf die folgenden Aufgaben in Übereinstimmung 
mit dem Handbuch des Ausbildungsbetriebes für Instandhaltungspersonal wahrnehmen: 

1.  Grundlagenlehrgänge entsprechend dem Lehrplan oder Teilen des Lehrplans gemäß Anhang III 
(Teil-66), 

2.  Musterlehrgänge und aufgabenbezogene Ausbildungen gemäß Anhang III (Teil-66), 

3. Prüfungen im Namen der zuständigen Behörde, einschließlich Prüfungen für Auszubildende, die kei­
nen Grundlagenlehrgang oder Lehrgang zum Erwerb einer Musterberechtigung bei dem Ausbildungs­
betrieb für Instandhaltungspersonal absolviert haben, 

4.  die Ausstellung von Urkunden gemäß Anlage III nach erfolgreichem Abschluss der gemäß Punkt 
(a)(1), (a)(2) und/oder (a)(3) anerkannten Grundlagenlehrgänge oder Lehrgänge/Prüfungen zum Erwerb 
von Musterberechtigungen. 
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b) Die Ausbildung sowie die theoretischen und praktischen Prüfungen dürfen nur in den in der Genehmi­
gungsurkunde genannten Räumlichkeiten und/oder in anderen Räumlichkeiten, die in dem Handbuch des 
Ausbildungsbetriebes für Instandhaltungspersonal aufgeführt sind, durchgeführt werden. 

c)  In Abweichung von Punkt (b) darf der Ausbildungsbetrieb für Instandhaltungspersonal die Ausbildung 
und die theoretischen und praktischen Prüfungen außerhalb der Räumlichkeiten nach Punkt (b) nur in 
Übereinstimmung mit einem Überwachungsverfahren durchführen, das im Handbuch des Ausbildungsbe­
triebes für Instandhaltungspersonal festgelegt wurde. Diese Räumlichkeiten brauchen im Handbuch des 
Ausbildungsbetriebes für Instandhaltungspersonal nicht aufgeführt zu werden. 

d) 1. Der Ausbildungsbetrieb für Instandhaltungspersonal kann die Durchführung der theoretischen Grund­
ausbildung, der Ausbildung zum Erwerb der Musterberechtigung sowie der zugehörigen Prüfungen 
nur dann an einen Betrieb, der kein Ausbildungsbetrieb für Instandhaltungspersonal ist, vergeben, 
wenn dieser durch das Qualitätssystem des Ausbildungsbetriebes für Instandhaltungspersonal kontrol­
liert wird. 

2.  Die Vergabe der theoretischen Grundausbildung und -prüfung an Unterauftragnehmer ist auf die 
Module 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 und 10 in Anlage I von Anhang III (Teil-66) beschränkt. 

3.  Die Vergabe der Ausbildung und Prüfung zum Erwerb der Musterberechtigung an Unterauftragnehmer 
ist auf Triebwerksanlagen und Avioniksysteme beschränkt. 

e) Ein Betrieb kann nicht für die Durchführung von Prüfungen genehmigt werden, sofern er keine entspre­
chende Ausbildungsgenehmigung besitzt. 

f) Abweichend von Punkt e kann ein für die Durchführung theoretischer Grundlagenlehrgänge oder Luft­
fahrzeugmusterlehrgänge genehmigter Betrieb auch für die Durchführung von Luftfahrzeugmusterprüfun­
gen genehmigt werden in den Fällen, in denen kein Luftfahrzeugmusterlehrgang erforderlich ist. 

147.A.150  Veränderungen des Ausbildungsbetriebes für Instandhaltungspersonal 

a) Ein Ausbildungsbetrieb für Instandhaltungspersonal muss die zuständige Behörde über geplante Verände­
rungen in dem Betrieb, die Änderungen des Genehmigungsumfanges bewirken, unterrichten. Die Unter­
richtung muss vor der geplanten Veränderung erfolgen, so dass die zuständige Behörde im Hinblick auf 
eine erforderliche Anpassung der Genehmigungsurkunde des Ausbildungsbetriebes für Instandhaltungs­
personal feststellen kann, ob der Betrieb diesen Teil weiterhin erfüllt. 

b)  Die zuständige Behörde kann die Bedingungen vorschreiben, unter denen ein Ausbildungsbetrieb für 
Instandhaltungspersonal während der Veränderung tätig sein darf, es sei denn, die zuständige Behörde 
bestimmt eine Aussetzung der Genehmigung. 

c) Wird die zuständige Behörde von solchen Veränderungen nicht unterrichtet, kann dies zu einer Ausset­
zung oder einem Widerruf der Genehmigungsurkunde des Ausbildungsbetriebes für Instandhaltungsper­
sonal rückwirkend zum tatsächlichen Datum der Änderungen führen. 

147.A.155  Verlängerung 

a)  Eine Genehmigung ist für einen unbegrenzten Zeitraum zu erteilen. Ihre Gültigkeit ist davon abhängig, 
dass: 

1.  der Betrieb weiterhin diesen Teil erfüllt nach Maßgabe der Vorschriften in Bezug auf die Behandlung 
von Beanstandungen gemäß Punkt 147.B.130, 

2.  der zuständigen Behörde zwecks Prüfung der Einhaltung dieses Anhangs (Teil-147) Zugang zu dem 
Betrieb gewährt wird, 

3.  die Urkunde nicht zurückgegeben oder widerrufen wird. 

b)  Wird die Genehmigung zurückgegeben oder widerrufen, ist die Urkunde an die zuständige Behörde 
zurückzugeben. 

147.A.160  Beanstandungen 

a)  Eine Beanstandung der Stufe 1 liegt bei Erfüllung einer oder mehrerer der nachfolgenden Bedingungen 
vor: 

1.  eine erhebliche Nichteinhaltung des Prüfverfahrens, aus der sich die Ungültigkeit der Prüfung(en) 
ergibt, 

17.12.2014 L 362/183 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



2.  Nichtgewährung des Zutritts zu den Betriebsanlagen während der normalen Betriebszeiten nach zwei 
schriftlichen Aufforderungen der Behörde, 

3.  Fehlen eines verantwortlichen Betriebsleiters, 

4.  erhebliche Nichterfüllung der Anforderungen des Ausbildungsprozesses. 

b)  Als Beanstandung der Stufe 2 wird jede Nichterfüllung der Anforderungen des Ausbildungsprozesses mit 
Ausnahme der Beanstandungen der Stufe 1 angesehen. 

c)  Nach Erhalt der Mitteilung über die Beanstandungen gemäß Punkt 147.B.130 muss der Inhaber der 
Genehmigung als Ausbildungsbetrieb für Instandhaltungspersonal einen Plan mit Abhilfemaßnahmen 
festlegen und innerhalb eines mit der Behörde zu vereinbarenden Zeitraums die Durchführung der Abhil­
femaßnahmen zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde nachweisen. 

UNTERABSCHNITT C 

ANERKANNTER GRUNDLAGENLEHRGANG 

147.A.200  Der anerkannte Lehrgang für die Grundausbildung 

a) Ein anerkannter Lehrgang für die Grundausbildung muss aus theoretischer Schulung, theoretischer Prü­
fung, praktischer Ausbildung und praktischer Prüfung bestehen. 

b)  Der Bereich theoretische Schulung muss den Lehrstoff für eine der in Anhang III (Teil-66) genannten 
Kategorien oder Unterkategorien der Lizenz für freigabeberechtigtes Personal umfassen. 

c) Der Bereich theoretische Prüfung muss einen repräsentativen Querschnitt aus dem Lehrstoff des Schu­
lungsbereiches nach Punkt (b) umfassen. 

d)  Der Bereich praktische Ausbildung muss den praktischen Gebrauch gängiger Werkzeuge/Ausrüstungen, 
die Zerlegung/den Zusammenbau einer repräsentativen Auswahl von Luftfahrzeugbauteilen und die Teil­
nahme an relevanten repräsentativen Instandhaltungstätigkeiten für das jeweilige vollständige Teil-66- 
Modul umfassen. 

e) Der Bereich praktische Prüfung muss die praktische Ausbildung abdecken. Es ist zu prüfen, ob der Auszu­
bildende ausreichend sachkundig im Umgang mit Werkzeugen und Ausrüstungen ist und ob er seine 
Arbeiten in Übereinstimmung mit den Wartungshandbüchern durchführen kann. 

f)  Die Dauer der Lehrgänge für die Grundausbildung muss Anlage I entsprechen. 

g)  Die Dauer der Lehrgänge für die Erweiterung auf (Unter-)Kategorien muss durch eine Bewertung der 
Lehrpläne für die Grundausbildung und die entsprechenden Erfordernisse an die praktische Ausbildung 
bestimmt werden. 

147.A.205  Prüfung der theoretischen Grundkenntnisse 

Eine Prüfung der theoretischen Grundkenntnisse muss: 

a)  gemäß dem in Anhang III (Teil-66) festgelegten Standard erfolgen, 

b)  ohne die Benutzung von Schulungsunterlagen abgelegt werden, 

c)  einen repräsentativen Querschnitt aus Fächern des gemäß Anhang III (Teil-66) behandelten Moduls 
umfassen. 

147.A.210  Prüfungen der praktischen Grundlagen 

a)  Prüfungen der praktischen Grundlagen müssen während des Instandhaltungs- Grundlagenlehrganges von 
den ernannten Prüfern für praktische Prüfungen zum Abschluss einer jeden Tätigkeitsperiode in den 
Werkstätten bzw. Instandhaltungseinrichtungen abgenommen werden. 

b)  Der Auszubildende muss die Prüfung gemäß Punkt 147.A.200(e) bestehen. 
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UNTERABSCHNITT D 

MUSTERLEHRGANG/AUFGABENBEZOGENE AUSBILDUNG 

147.A.300  Musterlehrgang/aufgabenbezogene Ausbildung 

Ein Ausbildungsbetrieb für Instandhaltungspersonal muss für den Musterlehrgang und/oder für die aufgaben­
bezogene Ausbildung gemäß Anhang III (Teil-66) genehmigt werden, wenn die Bestimmungen von Punkt 
66.A.45 erfüllt werden. 

147.A.305  Prüfungen im Rahmen eines Musterlehrgangs oder einer aufgabenbezogenen Ausbildung 

Ein Ausbildungsbetrieb für Instandhaltungspersonal, der in Übereinstimmung mit Punkt 147.A.300 zur 
Durchführung von Musterlehrgängen anerkannt ist, muss die in Anhang III (Teil-66) festgelegten Prüfungen 
im Rahmen eines Musterlehrganges oder einer aufgabenbezogenen Ausbildung vorbehaltlich der Einhaltung 
der in Punkt 66.A.45 von Anhang III (Teil-66) festgelegten Standards für die Musterlehrgänge und/oder die 
aufgabenbezogene Ausbildung durchführen. 

TEIL B 

VERFAHREN FÜR ZUSTÄNDIGE BEHÖRDEN 

UNTERABSCHNITT A 

ALLGEMEINES 

147.B.05  Geltungsbereich 

In diesem Abschnitt werden die Verwaltungsvorschriften festgelegt, die von den zuständigen Behörden, die mit 
der Anwendung und Durchsetzung von Abschnitt A dieses Teils befasst sind, einzuhalten sind. 

147.B.10  Zuständige Behörde 

a) Allgemeines 

Der Mitgliedstaat muss eine zuständige Behörde benennen, die für Erteilung, Verlängerung, Änderung, Ausset­
zung oder Widerruf von Urkunden, die gemäß diesem Anhang (Teil-147) ausgestellt wurden, verantwortlich 
ist. Diese zuständige Behörde muss dokumentierte Verfahren und eine Organisationsstruktur einrichten. 

b) Ressourcen 

Die zuständige Behörde muss über eine ausreichende Anzahl an Mitarbeitern zur Erfüllung der Anforderungen 
dieses Teils verfügen. 

c) Verfahren 

Die zuständige Behörde muss Verfahren mit Angaben zur Erfüllung der Vorschriften dieses Anhangs (Teil-147) 
festlegen. 

Die Verfahren müssen überprüft und geändert werden, um die kontinuierliche Erfüllung zu gewährleisten. 

d) Qualifikation und Schulung 

Das gesamte an Genehmigungsverfahren im Zusammenhang mit diesem Anhang beteiligte Personal muss 

1. angemessen qualifiziert sein und über das erforderliche Wissen, die erforderliche Erfahrung und eine erfor­
derliche Schulung zur Durchführung der ihm übertragenen Aufgaben verfügen; 

2. Schulungen und Weiterbildungen zu Anhang III (Teil-66) und Anhang IV (Teil-147), wo relevant, ein­
schließlich zu deren intendierter Bedeutung und den angestrebten Standards, absolviert haben. 

147.B.20  Führung von Aufzeichnungen 

a) Die zuständige Behörde muss ein System über die Führung von Aufzeichnungen festlegen, das eine ange­
messene Rückverfolgbarkeit des Vorgangs der Erteilung, Erneuerung, Verlängerung, Abänderung, Ausset­
zung oder des Widerrufs jeder Genehmigung ermöglicht. 
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b)  Die Aufzeichnungen über die Überwachung der Ausbildungsbetriebe für Instandhaltungspersonal umfassen 
mindestens: 

1.  den Antrag auf eine Genehmigung des Betriebes, 

2.  die Genehmigungsurkunde des Betriebes einschließlich aller Änderungen, 

3. die Kopie des Auditierungsprogramms mit einer Auflistung aller Termine, an denen Audits durchzufüh­
ren sind und wann sie durchgeführt wurden, 

4.  lückenlose Aufzeichnungen über die Überwachung, einschließlich aller Audit-Aufzeichnungen, 

5.  Kopien der wichtigen Korrespondenz, 

6.  Angaben zu allen Ausnahmen und Durchsetzungsmaßnahmen, 

7.  alle Berichte anderer zuständiger Behörden über die Überwachung des Betriebes, 

8.  Handbuch des Betriebes und Änderungen. 

c)  Der Aufbewahrungszeitraum für die Aufzeichnungen gemäß Punkt (b) beträgt mindestens vier Jahre. 

147.B.25  Ausnahmen 

a)  Die zuständige Behörde kann eine staatliche Ausbildungseinrichtung von der Anforderung befreien, 

1.  ein Betrieb gemäß Punkt 147.A.10 zu sein, 

2. über einen verantwortlichen Betriebsleiter zu verfügen, vorbehaltlich der Einschränkung, dass die Institu­
tion eine leitende Person zur Verwaltung des Ausbildungsbetriebes ernennt und dieser Person ausrei­
chende Mittel zur Verwaltung des Betriebes gemäß den Vorschriften dieses Anhangs (Teil-147) zur Ver­
fügung stehen, 

3.  das unabhängige Audit, das Teil eines Qualitätssystems ist, durchzuführen, vorbehaltlich dessen, dass in 
der Institution eine unabhängige Einrichtungsprüfstelle zur Überprüfung des Ausbildungsbetriebes für 
Instandhaltungspersonal in der durch diesen Teil geforderten Häufigkeit betrieben wird. 

b)  Über alle gemäß Artikel 14 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 gewährten Ausnahmen müssen 
von der zuständigen Behörde Aufzeichnungen geführt und aufbewahrt werden. 

UNTERABSCHNITT B 

ERTEILUNG EINER GENEHMIGUNG 

Dieser Unterabschnitt enthält die Anforderungen an die Erteilung oder Änderung der Genehmigung des Ausbildungsbe­
triebes für Instandhaltungspersonal. 

147.B.110  Verfahren für die Genehmigung und für Änderungen der Genehmigung 

a)  Verfahren für die Genehmigung und für Änderungen der Genehmigung 

1.  das Handbuch des Ausbildungsbetriebs für Instandhaltungspersonal überprüfen und 

2.  die Einhaltung der Anforderung von Anhang IV (Teil-147) durch den Betrieb überprüfen. 

b)  Alle festgestellten Beanstandungen werden aufgezeichnet und dem Antragsteller schriftlich bestätigt. 

c)  Alle Beanstandungen müssen gemäß Punkt 147.B.130 vor Erteilung einer Genehmigung abgeschlossen 
sein. 

d)  Auf der Genehmigungsurkunde muss die Genehmigungsnummer in einem von der Agentur festgelegten 
Format angegeben werden. 

147.B.120  Verlängerungsverfahren 

a) Jeder Betrieb muss in Abständen von höchstens 24 Monaten vollständig auf Einhaltung der Bestimmun­
gen dieses Anhangs (Teil-147) überprüft werden. Dazu gehört die Überprüfung mindestens eines Lehr­
gangs und einer Prüfung, die von dem Ausbildungsbetrieb für Instandhaltungspersonal durchgeführt wer­
den. 

b)  Die Ergebnisse müssen gemäß Punkt 147.B.130 verarbeitet werden. 
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147.B.125  Genehmigungsurkunde des Ausbildungsbetriebes für Instandhaltungspersonal 

Das Format der Genehmigungsurkunde des Ausbildungsbetriebes für Instandhaltungspersonal entspricht 
Anlage II. 

147.B.130  Beanstandungen 

a) Erfolgt innerhalb von drei Tagen nach der schriftlichen Unterrichtung keine Berichtigung einer Beanstan­
dung der Stufe 1, wird die Genehmigung des Ausbildungsbetriebes für Instandhaltungspersonal ganz oder 
teilweise von der zuständigen Behörde widerrufen, ausgesetzt oder eingeschränkt. 

b) Erfolgt innerhalb der von der zuständigen Behörde festgesetzten Frist keine Berichtigung einer Beanstan­
dung der Stufe 2, wird die Genehmigung des Ausbildungsbetriebes für Instandhaltungspersonal ganz oder 
teilweise widerrufen, ausgesetzt oder eingeschränkt. 

UNTERABSCHNITT C 

WIDERRUF, AUSSETZUNG UND EINSCHRÄNKUNG DER GENEHMIGUNG DES AUSBILDUNGSBETRIEBES FÜR INSTANDHAL­
TUNGSPERSONAL 

147.B.200 Widerruf, Aussetzung und Einschränkung der Genehmigung des Ausbildungsbetriebes für Instand­
haltungspersonal 

Die zuständige Behörde muss: 

a)  in begründeten Fällen bei einer möglichen Sicherheitsgefahr die Genehmigung aussetzen oder 

b)  eine Genehmigung gemäß Punkt 147.B.130 aussetzen, widerrufen oder einschränken.  
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Anlage I 

Dauer des Grundlagenlehrgangs 

Die vollständigen Grundlagenlehrgänge müssen folgende Mindestdauer haben: 

Grundlagenlehrgang Anzahl der Unterrichtsstunden Anteil der theoretischen Ausbildung (in %) 

A1 800 30 bis 35 

A2 650 30 bis 35 

A3 800 30 bis 35 

A4 800 30 bis 35 

B1.1 2 400 50 bis 60 

B1.2 2 000 50 bis 60 

B1.3 2 400 50 bis 60 

B1.4 2 400 50 bis 60 

B2 2 400 50 bis 60 

B3 1 000 50 bis 60   
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Anlage II 

Genehmigung des Ausbildungsbetriebs für Instandhaltungspersonal gemäss Anhang IV 
(Teil-147) — EASA-Formblatt 11 

17.12.2014 L 362/189 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



17.12.2014 L 362/190 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



Anlage III 

Anerkennungsurkunden gemäss Anhang IV (Teil-147) — EASA-Formblätter 148 und 149 

1.  Grundlagenlehrgang/Grundlagenprüfung 

Das nachstehende Muster einer Urkunde für einen Grundlagenlehrgang gemäß Teil-147 ist sowohl für die Anerken­
nung des Abschlusses des Grundlagenlehrgangs, der Grundlagenprüfungen oder von beidem zu verwenden. 

In der Urkunde sind die Prüfungen für jedes Modul mit dem jeweiligen Prüfungsdatum und der entsprechenden Fas­
sung der Anlage I von Anhang III (Teil-66) anzugeben. 
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2.  Musterlehrgang/Musterprüfung 

Das nachstehende Muster einer Urkunde für einen Musterlehrgang ist sowohl für die Anerkennung des Abschlusses 
des theoretischen Teil, des praktischen Teils oder des theoretischen und des praktischen Teils der Ausbildung für die 
Musterberechtigung zu verwenden. 

In der Urkunde ist die in dem Lehrgang behandelte Kombination aus Luftfahrzeugzelle und Triebwerk anzugeben. 

Die entsprechenden Referenzzeilen sind gegebenenfalls zu streichen, und im Kasten „Art des Musterlehrgangs“ ist 
anzugeben, ob lediglich der theoretische Teil, der praktische Teil oder der theoretische und der praktische Teil absol­
viert wurden. 

Aus der Urkunde muss eindeutig hervorgehen, ob es sich bei dem Lehrgang um einen vollständigen oder einen redu­
zierten Lehrgang (z. B. über die Luftfahrzeugzelle, Triebwerke, Avionik/Elektrik) oder eine Unterschiedsschulung auf 
der Grundlage der bisherigen Erfahrungen des Teilnehmers handelt, z. B. A340- Lehrgang (CFM) für A320-Techniker. 
Bei reduzierten Lehrgängen ist in der Urkunde anzugeben, ob die Schnittstellenbereiche abgedeckt wurden oder nicht. 
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ANHANG V 

Aufgehobene Verordnung mit Liste ihrer nachfolgenden Änderungen 

Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 der Kommission (ABl. L 315 vom 28.11.2003, S. 1) 

Verordnung (EG) Nr. 707/2006 der Kommission (ABl.. L 122 vom 9.5.2006, S. 17) 

Verordnung (EG) Nr. 376/2007 der Kommission (ABl.. L 94 vom 4.4.2007, S. 18) 

Verordnung (EG) Nr. 1056/2008 der Kommission (ABl.. L 283 vom 28.10.2008, S. 5) 

Verordnung (EU) Nr. 127/2010 der Kommission (ABL. L 40 vom 13.2.2010, S. 4) 

Verordnung (EU) Nr. 962/2010 der Kommission (ABl. L281 vom 27.10.2010, S. 78) 

Verordnung (EU) Nr. 1149/2011 der Kommission (ABl. L 298 vom 16.11.2011, S. 1) 

Verordnung (EU) Nr. 593/2012 der Kommission (ABl. L 176 vom 6.7.2012, S. 38)   
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ANHANG VI 

Entsprechungstabelle 

Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 Diese Verordnung 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2 Artikel 2 

Artikel 3 Absätze 1, 2 und 3 Artikel 3 Absätze 1, 2 und 3 

Artikel 3 Absatz 4 — 

Artikel 4 Artikel 4 

Artikel 5 Artikel 5 

Artikel 6 Artikel 6 

— Artikel 7 

Artikel 7 Absatz 1 Artikel 8 Absatz 1 

Artikel 7 Absatz 2 — 

Artikel 7 Absatz 3, einleitender Text Artikel 8 Absatz 2, einleitender Text 

Artikel 7 Absatz 3 Buchstaben a bis g — 

Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe h Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a 

Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe i Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b 

Artikel 7 Absatz 4 — 

Artikel 7 Absatz 5 Artikel 8 Absatz 3 

Artikel 7 Absatz 6 — 

Artikel 7 Absatz 7 — 

Artikel 7 Absatz 8 Artikel 8 Absatz 4 

Artikel 7 Absatz 9 Artikel 8 Absatz 5 

Artikel 8 Artikel 9 

Anhang I Anhang I 

Anhang II Anhang II 

Anhang III Anhang III 

Anhang IV Anhang IV 

— Anhang V 

— Anhang VI   
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